
 
 

 
Antrag der Bioenergie Hamm GmbH, Kranstr. 32, 59071 Hamm auf Erteilung 

einer Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Biomasseverwertung 

 

G 0029/22 
 

Bezirksregierung Arnsberg     Dortmund, 29.04.2025 
Az.: 900-0017289-0010/AAG-0001 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Im o.a. Genehmigungsverfahren sind keine Einwendungen gegen das Vorhaben 
erhoben worden.  
 
Die anstelle eines Erörterungstermins geplante Online-Konsultation gemäß der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 07.02.2025 im Zeitraum von 

 
 

Montag, 12.05.2025 
bis 

Donnerstag, 22.05.2025 
 
 

findet daher nicht statt. 

        
 
 
Im Auftrag 
gez. Wiethoff 
 

 
 

Bezirksregierung Arnsberg 
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